
Rechtslage zu unserem Ausbildungsangebot 
 
Wer darf in Deutschland andere Menschen anfassen? Darf man jemanden gegen 
Bezahlung massieren, auch wenn man nicht zu den staatlich anerkannten 
Heilberufen gehört, kein Masseur, Physiotherapeut, Krankengymnast oder Arzt ist? 
 
Dies sind wichtige Fragen, deren eindeutige Beantwortung ganz besonders für die in 
den letzten Jahren schnell wachsende Gruppe von Laienbehandlern Bedeutung 
gewonnen haben. Laienbehandler haben in der Regel ganzheitlich ausgerichtete 
Massagekenntnisse an privaten Massage- und Körpertherapieinstituten erworben 
und wenden diese selbstständig an. 
 
Während im medizinischen Anwendungsbereich (medizinischen Praxen, 
Krankenhäuser und Kurkliniken) nur staatlich anerkannte Heilberufler tätig werden 
dürfen, ist im so genannten Vorbeuge-, Präventiv-, Wellness- , kosmetischen oder 
schlicht den „Gesundmassagebereich“ die Massage auch ohne Verschreibung eines 
Arztes durch nicht staatlich anerkannte Behandler erlaubt. 
 
Es handelt sich nicht um die medizinische Massage auf Anweisung des Arztes, die 
auf Krankenschein erbracht und abgerechnet wird, sondern um eine Form der 
Dienstleistung, für die der Kunde / Klient selbst aufkommt. 
 
            Vorraussetzung: 

• …die Massage richtet sich an gesunde Menschen und stimuliert die 
Selbstregulationskräfte des Empfangenden bzw. erreicht eine allgemeine 
Entspannung. 
 

• …keine fälschliche Annahme eines der geschützten Berufstitel. Geschützt 
sind in Deutschland lediglich die Berufsbezeichnungen Masseur, 
Physiotherapeut, Krankengymnast, nicht jedoch die Leistung selbst, also die 
Bezeichnung Massage.  

 
• …keine Heilversprechen abgeben, nicht diagnostizieren und kranke, 

pathologische Zustände generell nicht behandeln bzw. im Zweifel zur 
Abklärung an einen Mediziner verweisen. 

 
• …die Selbstständigkeit wird entweder als Freiberufliche Tätigkeit oder als 

Gewerbe ordentlich angemeldet. 
 

• …Massagepraktiker / Bodyworker wenden Ihre Kenntnisse im Präventiv- und 
Wellnessbereich an, z.B. in Hotels, Fitness- und Saunainstituten oder 
Schwimmbädern, als mobiler Massagedienst oder auch in eigenen 
Behandlungsräumen, die sich an gesunde Menschen, die aus individuellen 
Gründen eine Massage von diesen Praktikern erhalten möchten. 


